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Kleine Anfrage 3197 
 
der Abgeordneten Anja Butschkau, Regina Kopp-Herr und Angela Lück   SPD 
 
 
In welchen Regionen gibt es einen Mangel an Möglichkeiten, einen 
Schwangerschaftsabbruch durchführen zu können? 
 
 
Bundesweit wird es für Frauen immer schwieriger, einen legalen Schwangerschaftsabbruch 
durchführen zu lassen, weil nicht genügend niedergelassene Ärzt*innen sowie Kliniken und 
Krankenhäuser einen Abbruch durchführen. Eine Zuspitzung dieser Situation tritt durch das 
Erreichen der Altersgrenze und Ausscheiden aus der Berufstätigkeit von Ärzt*innen ein, die 
bislang Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt haben. 
 
Diese Versorgungslücke führt dazu, dass Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch aus 
gesundheitlichen, psychischen und sozialen Gründen durchführen wollen oder müssen, in 
dieser Notsituation kein wohnortnahes Angebot vorfinden. Frauen müssen daher weite Wege 
in Kauf nehmen oder den Eingriff im Ausland vornehmen lassen. Oder sie werden sogar in die 
Illegalität verdrängt. 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit den Universitätskliniken eine Infrastruktur, auf die sie 
direkt einwirken kann. Doch bislang bieten nicht alle Universitätskliniken die Möglichkeit eines 
Schwangerschaftsabbruchs an. 
 
 
Vor diesem Hintergrund fragen wir: 
 
1. Welche ambulanten und stationären Einrichtungen, in denen 

Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden, sind der Landesregierung in 
Nordrhein-Westfalen bekannt? (bitte aufschlüsseln nach Name der Einrichtung - 
ambulante Arztpraxen bitte anonymisiert wiedergeben, ob es sich um eine ambulante 
oder stationäre Einrichtung handelt und Ort) 

 
2. Welche Universitätskliniken in NRW führen Schwangerschaftsabbrüche durch?   
 
3. Wie beurteilt die Landesregierung die Versorgungssituation in NRW insgesamt? 
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4. In welchen kreisfreien Städten und Kreisen gibt es einen Versorgungsengpass? 

 
5. Welche Maßnahmen wird die Landesregierung ergreifen, um die Zahl der 

niedergelassenen Ärzt*innen und Krankenhäuser, die einen Schwangerschaftsabbruch 
anbieten, zu steigern? 

 
 
 
 
Anja Butschkau 
Regina Kopp-Herr 
Angela Lück 
 


